
  Stand 6/2014 
 
An das 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
FB 390 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
Sautierstraße 30 
79104 Freiburg 
Fax: 0761 2187-3999 
Mail: vetamt@lkbh.de 
 
 

Antrag 
auf Genehmigung * eines Betriebes zur Haltung von Schweinen  

im Freien ohne feste Stallgebäude lediglich mit Schutzeinrichtung  
(Freilandhaltung) 

 
 

Ich bitte um Genehmigung* des Betriebes einer Freilandhaltung von Schweinen nach  
§ 4 Abs. 3 Schweinehaltungshygieneverordnung. 
 
1. Name und Vorname des Antragstellers: 
 
 
2. Anschrift des Antragstellers (Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort): 
 
 
 
3. Telefonnummer des Antragstellers:      _________/____________ 
 
4. Registriernummer:    08315 _________________ 
 
5. Beabsichtigter Standort der Schweine-Freilandhaltung: 
 
 
 
6. Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Schweine und Nutzungsart 
Schweinehaltung (Mast/Zucht/gemischt): 
 
    Anzahl Schweine: ______________                      Rasse:  __________________ 
 
  Mast- oder Aufzuchtbetrieb mit unter 700 Mast- oder Aufzuchtplätzen 
 
  Zuchtbetrieb mit unter 150 Sauenplätzen und keine anderen Schweine über 12  
    Wochen außer Zuchtschweine 
 
  gemischter Betrieb mit unter 100 Sauenplätzen 
 
  Mast- oder Aufzuchtbetrieb, mit mehr als 700 Mast- oder Aufzuchtplätzen, 
 
  Zuchtbetrieb, in denen außer den Zuchtschweinen keine Schweine im Alter von mehr    
 als 12 Wochen gehalten werden, mit mehr als 150 Sauenplätzen, 
 
  anderer Zuchtbetrieb oder gemischter Betrieb, mit mehr als 100 Sauenplätzen      
   
 
________________________   _____________________________          
Ort,  Datum                  Unterschrift des Antragstellers 
 
* Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn die Anforderungen der Anlage 4 Abschnitt 1 (zu § 4 Abs. 1) bzw. bei 

größeren Betrieben zusätzlich die Anforderungen nach Anlage 5 Abschnitt 1 (zu § 4 Abs. 2) der Schweinehaltungshygiene 
Verordnung erfüllt werden. 


